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Forderung des SchieBwesens auBier Dienst.

Die Militédrdirektion des Kantons Ziirich hat, um
das ihr Mogliche zu tun, damit duarch die vor-
geschriebenen SchieBiitbungen auBer Dienst die
SchieBtiichtigkeit der Armee auch wirklich gefor-
dert wird, eine bemerkenswerte und nachahmens-
werte Verfiigung getroffen.

Die iibliche Geldunterstiitzung des Kantons soll
nicht mehr ausschlieBlich nur zur Forderung des
SchieBwesens im allgemeinen gewiihrt werden, in-
dem der ‘Kanton den Vereinen 75 Patronen per
SchieBenden vergiitet. Es werden im Jahr 1912
nur noch bis zu 65 Patronen per Mann vergiitet,
damit von der im Budget zur Unterstiitzung des
Schielwesens bestimmten Summe 2500 Franken zur
Forderung  der SchieBfertigkeit der schwachen
Schiitzen verwendet werden konnen.

500 Franken davon sind bestimmt fiir die erfor-
derliche Munition und 2000 Franken fiir Hono-
rierung der Lehrer.

Die Militdrdirektion des Kantons Ziirich hat ganz
richtig erkannt, daB die alleinige oder wenigstens
die Hauptursache, weswegen so viele Wehrménner
jahraus jahrein die vorgeschriebene Zahl Patronen
ohne jeden Nutzen fiir ihre SchieBfertigkeit in den
Vereinsitbungen verknallen, darin liegt, daB sie
nicht von sachkundigen Lehrern angeleitet, iber-
wacht wund - systematisch zum Erfolg gebracht
werden.

Deswegen hat sie an die Bataillonskommandanten
des Ziircher Kontingents ein Kreisschreiben er-
lassen, mit der Einladung, aus ihren Bataillonen
geeignete Offiziere und Unteroffiziere, die dazu
willig sind, auszusuchen. Diese haben sich zu ver-
pflichten, im Frithjahr gemdB der Weisung der
Priisidenten der SchieBkommissionen an zwei bis
drei Sonntagen an den ihnen angegebenen SchieB-
plitzen die Instruktion der schlechten Schiitzen zu
hetreiben.

Es ist zu hoffen, dafl Offiziere und Unteroffiziere
in geniigender Zahl sich dazu bereit erkliren, aber
auch, daB die Bataillonskommandanten unur solche

annehmen, die sich wirklich dazu eignen, nicht blof}
nach ihrem Kénnen und Wissen, sondern auch, weil
sie von der ungeheuren Bedeutung der iibernomme-
nen Aufgabe durchdrungen sind. Ein groBer Teil
derjenigen, die die vorgeschriebene Zahl Patronen
auler Dienst nur verknallen und ohne Interesse und
Ehrgeiz froh sind, wenn die unangenehme Pflicht
rasch vorbei ist, sind Leute, die einfach an ihr
eigenes Kgnnen nicht glauben. Wenn diesen gezeigt
wird, woran das Nichtkonnen liegt und daf8 sie wohl
imstande sind, dies Nichtkénnen zu iiberwinden,
dann entsteht Lust und Ehrgeiz. Das wird sich
nicht allein in der allgemeinen Hebung der SchieB-
tiichtigkeit bemerkbar machen, sondern auch in der
iibrigen soldatischen Pflichtauffassung und Pflicht-
erfiillung.

In der SchieBschule Wallenstadt wurde vor zwei
Jahren konstatiert, daB in den Kompagnien, in
denen .am schlechtesten geschossen wurde, auch der
Unterhalt der Waffen und Ausriistung auBer Dienst
am mangelhaftesten war. Daher, wenn die MaB-
regel der Militdrdirektion Erfolg hat, und die groBe
Zahl der schlechten Schiitzen vermindert, so dient
sie auch der allgemeinen Tiichtigkeit der Truppen.

Es ist zu hoffen, daB diese MaBregel der Militir-
direktion Ziirich Schule macht!) und zwar an erster
Stelle bei der Eidgenossenschaft; ihr liegt nach Ver-
fassung und Recht die Verantwortlichkeit fiir die
Ausbildung der Armee ob. Die ungeheuer groBe
Summe, die sie jedes Jahr fiir Unterstiitzung des
SchieBwesens aufler Dienst opfert und dem Militir-
budget zur Last schreibt — 600,000 Franken Bar-
beitrag an die Vereine, 1,200,000 Franken Verlust
an den Selbstkosten der Herstellung der Munition
— soll an erster Stelle der SchieBtiichtigkeit der
Armee dienen und in zweiter Linie erst dem SchieB-
sport, so wertvoll man dessen staatliche Pflege auch
erachten mag.

1) Wenn ich mich nicht irre, so hat auch die Militér-
direktion von Luzern etwas dhnliches verfiigt, indem
sie an die Auszahlung der Unterstiitzung nicht mehr,
wie sonst allgemein iiblich war, die Bedingung kniipft,

daB eine gewisse Zahl Patronen verfeuert sind, sondern
verlangt, dal etwas dabei herauskommt.



Die Erfahrung hat gelehrt, daB der Erhaltung
und Vermehrung der Schiefitiichtigkeit der Armee
gar nicht oder wenigstens in einem durchaus un-
geniigenden MaBe dadurch gedient wird .und daB,
was durch die Schiefpflicht auBer Dienst erreicht
weérden mull, wenn es nicht anders wird, ein from-
mer Wunsch bleibt, namlich daB das SchieBwesen
auller Dienst die SchieBtiichtigkeit derart weiter-
hildet oder wenigstens auf der in der Rekrutenschule
crreichten Stufe erhilt, da man sich in den kurzen
Wiederholungskursen gar nicht mehr mit dem
linzelschieflen abgeben muB, sondern nur Gefechts-

schieBen betreiben darf. Sowohl was das Taktische,

wie die Gewandtheit und Aufmerksamkeit der
Truppe anbetrifft, stehen wir da mangels geniigen-
der Uebung doch auf einer Stufe, von der wir sehr
emporgehoben werden miissen. Das ist einstweilen
nicht moglich, weil neben dem anderen Notwendigen
noch EinzelschieBen und Waffenkontrolle zu viele
Stunden des kurzen Wiederholungskurses bean-
sprucht.

Da das gegenwiirtige SchieBwesen auBer Dienst
das nicht herbeifiihrt, was es herbeifithren soll, muf
es auf andere Basis gestellt werden, der Erla der
Militirdirektion Ziirich weist hiefiir den Weg.

Den Schiefivereinen soll die gegenwirtige Bundes-
unterstiitzung nicht vermindert werden, im Gegen-
teil, wenn das Geld vorhanden, darf sie gerne noch
weiter vermehrt werden. Aber sie darf nicht einzig
an die Bedingung eines Ausweises gekniipft werden,
daB} die vorgeschrichene Zahl Patronen in den Ueb-
ungen des Programms gegen die vorgeschriebenen
Scheiben auf den vorgeschriebenen Distanzen ver-
knallt ist, sondern sie mul} an die Bedingung des
Ausweises gekniipft sein, daB die schieBpflichtigen
Wehrminner die ebenfalls im Programm vorge-
schriebenen SchieBleistungen erfiillt haben. Den
Vereinen, die dicser Forderung entsprechen, gebe
man die Unterstiitzung reichlich in Form von Extra-
primien, den andern keinen Rappen! So nur kén-
nen die Vercine veranlaft werden, die schlechten
Schiitzen, die sogenannten ,,MuBschiitzen®, die ihnen
jetzt nur lieb sind, weil ihre Mitgliedschaft die
Hohe der Bundessubvention vermehrt, auszubilden.
Das eigene Interesse der Vereine wird sie dann dahin
bringen, als Schiitzenmeister nur solche Mitglieder
zu wihlen, die das konnen, die in Wirklichkeit den
Namen Schiitzenmeister verdienen und ganz von
sclbst wird bei den nur fiir die militirischen Inter-
essen subventionierten Schielliibungen den Offizieren
und Unteroffizieren der Einflul gewihrt werden,
der ihrer militirischen Stellung zukomint.?)

1) Mit Recht wird geklagt, dal Offiziere und Unter-
offiziere so wenig an den allgemeinen SchieBvereinen
teilnehmen und statt dessen Vereine fiir sich bilden.
Aber verdenken kann man es ihnen nicht, wenn sie
keine Lust haben, unter Leitung und Aufsicht von
Schiitzenmeistern zu schieBen, die nicht blo3 moglicher-
weise ihre militdrischen Untergebenen sein kénnen,
- sondern vielleicht auch aus ganz anderen Griinden, als
wegen ihres hervorragenden Kénnens und Wissens ge-
withlt worden sind und wenn sie mit ansehen sollen.
wie Soldaten ihrer eigenen Einheiten, die schlecht

schieflen, gar nicht oder unrichtig zum BesserschicBen
angeleitet werden.
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Das Aufstellen der dargelegten Bedingung fiir
Erhalt der Bundessuhvention ist ja allerdings einmal
versucht worden. Nach kurzer Zeit wurde aber der
Versuch - wieder aufgegeben, weil die Forderung

mancherorts zu Betriigereien und Filschungen ver-

anlafite. Es ist ja nicht zu leugnen, daf} es kein ein-
facheres und radikaleres Mittel, solchen Betriiger-
eien und Filschungen vorzubeugen, gibt, als wenn
man den Menschen das einfach gewiihrt, fiir dessen
Erlangung ihnen sonst am bequemsten war, zu Be-
trug und Filschung zu greifen. Es sei auch villig
anerkannt, dall man zu Filschungen und Betriiger-
eien veranlassende Forderungen fallen lassen soll,
wenn der Zweck auch ohne sie erreicht werden kann
oder wenn sie so schwer zu erfiillen sind, daB} darin
die Entschuldigung, wenn zu Betrug und Filschung
gegriffen wird.

Aber keines von beiden trifft hier zu. Die For-
derung, dall die SchieBpflichtigen bestimmte An-
forderungen leisten, ist notwendig, damit der Zweck
erreicht wird, und die Anforderungen sind so be-
scheidene, daB sie jedermann, der nicht ein unheil-
bares Gebrechen hat, leisten kann, wenn er sach-
kundig angeleitet wird.

Den damals vorgekommenen Betriigereien ist voll-
kommen geniigend vorzubeugen:

1. Durch die Vorschrift, daB die SchieBibungen
der Vereine, in denen Wehrménner ihre vorge-
schriebene SchieBpflicht erfillen, nur von Schiitzen-
meistern geleitet werden diirfen, deren vollstindige
Befithigung hierfiir vom Schieloffizier des Divisions-
kreises anerkannt ist. Vereine, die keinen solchen
besitzen, erhalten vom Schiefloffizier ad hoc ecinen
Offizier oder Unteroffizier zugewiesen.

2. Durch bestindige scharfe Ueberwachung durch
den SchieBoffizier und seine Organe.

3. Durch riicksichtslose Anwendung des Straf-
gesetzbuches, wenn trotzdem Filschungen und Be-
triigereien vorkommen. Dariiber diirfen sich Ver-
eine nicht beklagen, wenn ihnen gegeniiber ganz
gleich der Strafrichter angerufen wird, wie sie er-
barmungslos den Strafrichter anrufen, wenn an
ihren'Gabenschieflen ein Schiitze seinTrefferresultat
falscht oder eine andere Betriigerei versucht, um
einen Lorbeerkranz oder eine Gabe von Geldwert zu
erlangen.

— Aber an solcher Beeinflussung der Vereine ist
es nicht genug. Es ist zu viel von den Vereinen
verlangt, wenn sie Leute zu Schiitzen ausbilden sol-
len, die ohne geniigende solide Grundlage der SchieB-
fertigkeit aus der Rekrutenschule austreten. Dal}
keiner aus der Rekrutenschule entlassen wird, der es
nicht bis zu einem ganz bestimmten, im Lehrpro-
gramm vorgeschriebenen Grad der SchieBfertigkeit
gebracht und damit das notwendige Vertrauen in
sein Konnen erworben hat, das ist Grundbedingung,.
damit in den Vereinen das Konnen wieder erweckt
und weiter entwickelt werden kann.

Nur wenn man den Vereinen geniigend vorgebil-
dete Leute liefert, darf man von ihnen verlangen,
daBl auch sie das ihnen obliegende tun.



	Förderung des Schiesswesens ausser Dienst

